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Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer bestreitet den objektiven Tatbestand der groben
Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 SVG nicht. Er macht geltend, diese sei ihm
nicht vorwerfbar, weil er aufgrund eines fehlerhaften Tachometers nicht gewusst habe und
nicht habe wissen können, wie schnell er gefahren sei.

E. 1.2.1
Nach Art. 90 Abs. 2 SVG macht sich strafbar, wer durch grobe Verletzung von
Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf
nimmt. Der objektive Tatbestand ist erfüllt, wenn der Täter die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf Strassen ausserorts um 30 km/h oder mehr überschreitet (Urteil
6B_148/2012 vom 30. April 2012 E. 1.2 mit Hinweisen).

Subjektiv erfordert der Tatbestand ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend
verkehrsregelwidriges Verhalten, d.h. ein schweres Verschulden, bei fahrlässigem Handeln
mindestens grobe Fahrlässigkeit. Diese ist zu bejahen, wenn der Täter sich der allgemeinen
Gefährlichkeit seiner Fahrweise bewusst ist. Grobe Fahrlässigkeit kommt aber auch in
Betracht, wenn der Täter die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer pflichtwidrig gar
nicht in Betracht zieht. Die Annahme einer groben Verkehrsregelverletzung setzt in diesem
Fall voraus, dass das Nichtbedenken der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auf
Rücksichtslosigkeit beruht. Rücksichtslos ist unter anderem ein bedenkenloses Verhalten
gegenüber fremden Rechtsgütern. Dieses kann auch in einem blossen (momentanen)
Nichtbedenken der Gefährdung fremder Interessen bestehen ( BGE 131 IV 133 E. 3.2 S.
136 mit Hinweisen). Zwar darf nicht unbesehen von der objektiven auf die subjektiv
schwere Verkehrsregelverletzung geschlossen werden. Das Bundesgericht wertete jedoch
die Mehrheit der beurteilten Fälle von Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche den
objektiven Tatbestand von Art. 90 Abs. 2 SVG erfüllten, auch in subjektiver Hinsicht als
rücksichtslos, weil besondere Umstände fehlten, die die Geschwindigkeitsüberschreitung in
einem milderen Licht erscheinen liessen. Solche nahm es etwa an bei einer
Geschwindigkeitsüberschreitung um 29 km/h, wobei die Geschwindigkeit zur kurzfristigen
Verkehrsberuhigung innerorts mit 60 km/h signalisiert war, die Strecke angesichts des
guten Ausbaus und der Übersichtlichkeit optisch als Ausserortsstrecke erschien, die Sicht-
und Witterungsverhältnisse ideal waren sowie geringer Verkehr herrschte (Urteile
6B_374/2015 vom 3. März 2016 E. 3.1; 6B_148/2012 vom 30. April 2012 E. 1.3; je mit
Hinweisen).

Je schwerer die Verkehrsregelverletzung objektiv wiegt, desto eher wird
Rücksichtslosigkeit subjektiv zu bejahen sein, sofern keine besonderen Gegenindizien
vorliegen (Urteil 6B_904/2015 vom 27. Mai 2016 E. 6.2.1 mit Hinweisen). Nach ständiger



Rechtsprechung sind die objektiven und grundsätzlich auch die subjektiven
Voraussetzungen der groben Verkehrsregelverletzung ungeachtet der konkreten Umstände
zu bejahen, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit ausserorts oder auf Autobahnen um
35 km/h oder mehr überschritten wird ( BGE 132 II 234 E. 3.1 S. 237 f.)

E. 1.2.2
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt
zugrunde ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), es sei denn, dieser ist offensichtlich unrichtig oder
beruht auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG , und wenn die Behebung des
Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (vgl. Art. 97 Abs. 1 und
Art. 105 Abs. 2 BGG ). Offensichtlich unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie
willkürlich ist ( BGE 141 IV 249 E. 1.3.1 S. 253). Willkür liegt vor, wenn der angefochtene
Entscheid offensichtlich unhaltbar ist oder mit der tatsächlichen Situation in klarem
Widerspruch steht. Dass eine andere Lösung oder Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar
zutreffender erscheint, genügt für die Annahme von Willkür nicht. Erforderlich ist, dass der
Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist ( BGE 141
IV 305 E. 1.2 S. 308 f. mit Hinweisen). Die Willkürrüge muss explizit vorgebracht und
substanziiert begründet werden ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Dazu genügt es nicht, einen von
den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten
oder die eigene Beweiswürdigung zu erläutern ( BGE 137 II 353 E. 5.1 S. 356). Dass die
von den Sachgerichten gezogenen Schlüsse nicht mit der Darstellung der
beschwerdeführenden Partei übereinstimmen, belegt keine Willkür. Auf ungenügend
begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt
das Bundesgericht nicht ein ( BGE 141 IV 249 E. 1.3.1 S. 253; BGE 141 IV 369 E. 6.3, 317
E. 5.4; je mit Hinweisen).

Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sogenannte innere Tatsachen, und
ist damit Tatfrage. Als solche prüft sie das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der
Willkür (vgl. oben E. 1.2.2; Art. 9 BV ; Art. 97 Abs. 1 BGG ; BGE 141 IV 369 E. 6.3 S.
375 mit Hinweisen).

Dem Grundsatz "in dubio pro reo" kommt in seiner Funktion als Beweiswürdigungsregel
im Verfahren vor Bundesgericht keine über das Willkürverbot von Art. 9 BV
hinausgehende Bedeutung zu ( BGE 138 V 74 E. 7 S. 82 mit Hinweisen). Als
Beweislastregel besagt der Grundsatz in dubio pro reo, dass es Sache der Anklagebehörde
ist, die Schuld des Angeklagten zu beweisen. Der Grundsatz ist verletzt, wenn das
Strafgericht einen Angeklagten (einzig) mit der Begründung verurteilt, er habe seine
Unschuld nicht nachgewiesen. Dies prüft das Bundesgericht mit freier Kognition (Urteil
6B_818/2014 vom 8. April 2015 E. 1.5 mit Hinweis).

E. 1.3
Es ist unbestritten und erstellt, dass der Beschwerdeführer ausserorts auf einer Hauptstrasse
mit einer massgebenden Geschwindigkeit von 115 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h
unterwegs war.

E. 1.3.1
Die Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 km/h liegt über dem vom Bundesgericht
festgelegten Grenzwert, ab welchem grundsätzlich in objektiver und subjektiver Hinsicht
eine grobe Verkehrsregelverletzung gegeben ist (oben E. 1.2.1). Die Vorinstanz verletzt



kein Bundesrecht, wenn sie den Tatbestand von Art. 90 Abs. 2 SVG auch subjektiv als
erfüllt erachtet. Wer die geltende Höchstgeschwindigkeit in einer derart massiven Weise
überschreitet, handelt in aller Regel vorsätzlich oder mindestens grobfahrlässig ( BGE 123
II 37 E. 1f). Der Beschwerdeführer behauptet nicht, er habe um die zulässige
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nicht gewusst. Solches ist auch nicht ersichtlich. Die
Vorinstanz nimmt zu Recht an, dass besondere Umstände, welche sein Verhalten subjektiv
in einem milderen Licht erscheinen liessen, nicht ersichtlich sind. Zwar waren die Strassen-
und Sichtverhältnisse gemäss verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz im Tatzeitpunkt
einwandfrei. Der Beschwerdeführer befand sich aber nicht alleine auf der Strasse. Zur
Messzeit herrschte vielmehr reger Fahrzeugverkehr in der vom Beschwerdeführer
befahrenen Richtung. Die Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 km/h zeigt unter diesen
Umständen zumindest ein bedenkenloses Verhalten gegenüber fremden Rechtsgütern.

Mildernde Umstände können auch nicht darin erblickt werden, dass der Beschwerdeführer
mit einem Elektrofahrzeug unterwegs war. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt und
unbestritten ist, ist er im Tatzeitpunkt bereits seit zwei Jahren mit dem besagten Fahrzeug
gefahren, wobei er 2'000 bis 3'000 Kilometer im Jahr zurückgelegt hat. Der Vorinstanz ist
zuzustimmen, dass sich der Beschwerdeführer der besonderen Eigenschaften des
Fahrzeugs, insbesondere der fehlenden Motorengeräusche sowie des
Geschwindigkeitsgefühls, bewusst gewesen sein musste. Er bringt nichts vor, was diese
Annahme als willkürlich erscheinen liesse. Gemäss Aussagen des sachverständigen Zeugen
ist das Geschwindigkeitsgefühl in einem Tesla denn auch nicht erheblich anders, als bei
einem konventionell motorisierten Fahrzeug. Der Zeuge hat zudem ausgesagt, dass er das
Fahrgefühl bei 120 km/h von jenem bei 80 km/h unterscheiden könnte. Angesichts der
gefahrenen mindestens 4'000 Kilometer leuchtet nicht ein, weshalb dies für den
Beschwerdeführer anders sein soll, auch wenn er kein Experte ist. Für das Erkennenkönnen
der deutlich übersetzten Geschwindigkeit ist hingegen nicht entscheidend, ob der
Beschwerdeführer um die genaue Geschwindigkeit wusste, ob der Tachometer richtig
funktionierte und ob er diesen überhaupt im Blick hatte. Entgegen der Vorinstanz weist das
Strafgericht im Übrigen zutreffend darauf hin, dass dem Beschwerdeführer auch aufgrund
der im Vergleich mit einer Autobahn schmäleren Strasse nicht entgangen sein kann, dass er
mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Hierfür bedarf es keiner weiteren
Abklärungen im Sinne eines Augenscheins. Ein entsprechender Irrtum war daher bei
pflichtgemässer Vorsicht vermeidbar ( Art. 13 Abs. 2 StGB , Art. 333 Abs. 1 StGB sowie
Art. 100 Ziff. 1 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 90 Abs. 2 SVG ). Unter den gegebenen Umständen
durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht von einer subjektiv
schwerwiegenden Verfehlung ausgehen.

E. 1.3.2
Nach dem soeben Gesagten ist für die Erfüllung des subjektiven Tatbestandes von Art. 90
Abs. 2 SVG nicht entscheidend, ob die Tachometeranzeige richtig funktioniert hat.
Gleiches gilt für den Einwand, wonach die angezeigte Geschwindigkeit aufgrund der zu
grossen Reifen geringer gewesen sei, als die tatsächlich gefahrene. So oder anders musste
dem Beschwerdeführer die massive Geschwindigkeitsüberschreitung bewusst sein und ist
zumindest von grober Fahrlässigkeit auszugehen. Die Fragen nach der Richtigkeit der
Tachometeranzeige und des Einflusses der Reifen auf diese können somit letztlich offen
bleiben.



Entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers geht die Vorinstanz im Übrigen keineswegs
über die Tatsache der zu grossen Reifen hinweg. Sie erwägt vielmehr zutreffend, selbst
unter Zugrundelegung der behaupteten Reduktion der angezeigten Geschwindigkeit um 5 %
gegenüber der effektiven betrage die Geschwindigkeitsüberschreitung noch 30 km/h. Diese
liege weiterhin über dem nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung massgebenden
Grenzwert. Abgesehen davon leuchtet nicht ein, welchen Einfluss eine allenfalls falsche
Tachoanzeige, sei es aus technischen Gründen oder wegen der zu grossen Reifen, auf das
subjektive Fahrgefühl gehabt haben soll. Der Beschwerdeführer macht dies auch nicht
geltend.

Die Vorinstanz verletzt auch nicht die Unschuldsvermutung als Beweislastregel, wenn sie
den subjektiven Tatbestand trotz der (theoretischen) Möglichkeit einer fehlerhaften
Tachoanzeige bejaht. Zum einen ist die Genauigkeit der Anzeige hierfür nicht entscheidend
(vgl. oben). Zum andern erwägt die Vorinstanz zu Recht, dass es sich dabei in erster Linie
um eine Behauptung des Beschwerdeführers handelt. Ob diese zutrifft, ist eine Frage der
Beweiswürdigung, welche das Bundesgericht nur auf Willkür prüft. Die Vorinstanz
begründet nachvollziehbar, dass es keine objektiven Hinweise auf technische Fehler der
Anzeige gibt. So konnte der sachverständige Zeuge keinen Fehler am Tachometer
feststellen. Dieser wurde auch nicht repariert, sondern lediglich zurückgesetzt. Dem Zeugen
waren zudem keine regelmässigen Tachometerfehler bekannt. Die Technik-Abteilung von
Tesla Motors bestätigte ebenfalls lediglich, dass sie "solche Fälle schon einmal gesehen
hätte". Darauf weist der Beschwerdeführer selber hin. Entgegen seiner Auffassung kann bei
dieser Sachlage von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften
Tachometeranzeige keine Rede sein. Es ist daher plausibel, wenn die Vorinstanz von einem
korrekten Funktionieren des Tachometers ausgeht. Damit auferlegt sie dem
Beschwerdeführer nicht den Nachweis seiner Unschuld oder eines technischen Fehlers. Sie
erwägt lediglich - nachvollziehbar -, solches sei nicht erwiesen, weshalb vom Normalfall
einer korrekten Geschwindigkeitsanzeige auszugehen sei. Die Vorinstanz begründet auch
überzeugend, weshalb sie die nachträglichen Messungen des Beschwerdeführers als
Nachweis für die Fehlerhaftigkeit des Tachometers nicht genügen lässt. Es ist unbestritten,
dass die Messungen anhand einer nicht offiziell geeichten Mobil-Applikation erfolgten.
Ihnen kann daher kein über eine Parteibehauptung hinausgehender Beweiswert zukommen.

E. 1.3.3
Mangels Erheblichkeit für den subjektiven Tatbestand war die Vorinstanz grundsätzlich
nicht gehalten, Abklärungen zum einwandfreien Funktionieren des Tachometers oder zum
Einfluss der zu grossen Reifen auf die Anzeige vorzunehmen. Erst Recht schadet es nicht,
dass sich der sichere Beweis eines fehlerfrei funktionierenden Tachometers aufgrund des
vom Beschwerdeführer veranlassten Resets nicht führen liess. Da, wie dargelegt (oben E.
1.3.2), objektive Hinweise auf eine Fehlerhaftigkeit der Tachometeranzeige fehlen, durfte
die Vorinstanz in willkürfreier Würdigung der bereits abgenommenen Beweise von einer
korrekten Anzeige ausgehen und auf weitere Abklärungen verzichten (zur antizipierten
Beweiswürdigung: Urteil 6B_1251/2014 vom 1. Juni 2015 E. 1.3; mit Hinweisen).

Gleiches gilt mit Bezug auf den Einfluss der Reifen auf die Tachometeranzeige. Der
Vorinstanz kann nicht vorgeworfen werden, wenn sie diesem Umstand in Ermangelung des
exakten Werts mit den vom Beschwerdeführer behaupteten 5 % Abweichung Rechnung
trägt. Zwar ist ihrem Vorgehen eine gewisse Widersprüchlichkeit nicht abzusprechen, wenn
sie im Rahmen der zweiten Verfahrenssistierung erwägt, der Sachverhalt sei ungenügend



abgeklärt, sie es dann aber bei ihren Abklärungen bewenden lässt, obwohl der exakte
Einfluss der Reifen auf die Tachometeranzeige nicht ermittelbar war. Der
Beschwerdeführer kann jedoch daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Mit ihrer
Argumentation verkennt die Vorinstanz, dass es für den subjektiven Tatbestand auf die
Akkuratesse des Tachometers nicht ankommt (oben E. 1.3.1.). Im Übrigen ist erstaunlich,
dass der Beschwerdeführer nicht im Stande war, die zum Tatzeitpunkt benutzten Reifen
zeitnah ausfindig zu machen oder wenigstens die Grössenangaben zu ermitteln. Dabei soll
es sich um die bis dato benutzten Winterreifen gehandelt haben. Es will daher nicht recht
einleuchten, weshalb er deren Masse nicht nennen konnte. Zwar gilt auch hier, dass der
Beschwerdeführer nicht seine Unschuld zu beweisen hat. Dies entbindet ihn freilich nicht
davon, seine Behauptungen zu untermauern, wenn er ihnen Glaubhaftigkeit verleihen will.

E. 1.3.4
Nach dem Gesagten braucht auf die Einwände des Beschwerdeführers hinsichtlich der
Auslegung des Polizeiprotokolls vom 23. Juni 2012 durch die Vorinstanz nicht
abschliessend eingegangen zu werden. Gleichwohl ist ihre Argumentation nicht
schlechterdings unhaltbar.

Die Vorinstanz begründet nachvollziehbar, weshalb sie annimmt, die protokollierte
Aussage, "Ich bin der Überzeugung dass ich nicht die mir vorgehaltene Geschwindigkeit
gefahren bin; bevor es blitzte, las ich km/h 118 vom Tacho (Digital) ab", stamme vom
Beschwerdeführer selbst. Sie erklärt die Widersprüchlichkeit zwischen der Bestreitung des
Tatbestandes und der anschliessenden Aussage hinsichtlich des Tachometerwerts von 118
km/h damit, dass der Beschwerdeführer den ihm vorgehaltenen Messwert von 121 km/h als
zu hoch erachtet habe. Ihr ist zuzustimmen, dass nicht einleuchtet, weshalb der Polizist
angesichts des Messwerts 121 km/h die Tempoangabe 118 km/h genannt haben soll. Dies
unabhängig der Frage, ob er vom digitalen Tachometer auf der Mittelkonsole überhaupt
wusste. Auch der Umstand, dass nicht das gesamte Gespräch protokolliert wurde,
insbesondere die Diskussion über technische Aspekte, spricht nicht gegen die Annahme, die
Aussage stamme vom Beschwerdeführer. Die technischen Aspekte hatten mit dem
Tatvorwurf nichts zu tun und gehörten daher nicht ins Protokoll, zumal der
Beschwerdeführer selber auf die knappen Platzverhältnisse hinweist. Ebenso wenig
erscheint aussergewöhnlich, dass er die Tachometeranzeige ablas, bevor es blitzte. Es war
vielmehr seine Pflicht, die Aufmerksamkeit (auch) auf den Tachometer zu richten. Dies
lässt umso mehr darauf schliessen, dass er sich der gefahrenen Geschwindigkeit sehr wohl
bewusst war. Die Vorinstanz weist schliesslich zutreffend darauf hin, dass er die Richtigkeit
der Angaben im Protokoll unterschriftlich bestätigt hat und dass die Tempoangabe 118
km/h mit der effektiv gemessenen Geschwindigkeit von 121 km/h praktisch übereinstimmt.
Auch dies spricht für die Richtigkeit seiner Angabe und ein korrektes Funktionieren der
Anzeige. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist nicht geeignet, die
vorinstanzlichen Annahmen als willkürlich erscheinen zu lassen.

Entgegen seiner Auffassung bestand für die Vorinstanz angesichts der Übereinstimmung
mit dem Messwert kein Anlass, an der Richtigkeit der Angaben des Beschwerdeführers zu
zweifeln, insbesondere sein "Geständnis" in Frage zu stellen. Ebenso durfte die Vorinstanz
unter diesen Umständen auf die Einvernahme des protokollierenden Polizeibeamten
verzichten, zumal sie zu Recht darauf hinweist, dass nicht anzunehmen ist, er würde sich
mehrere Jahre nach dem Vorfall noch an den exakten Ablauf der Kontrolle erinnern
können. Dass es sich beim Fahrzeug um einen Tesla handelte, wie der Beschwerdeführer



einwendet, ändert daran nichts. Nachdem die Vorinstanz willkürfrei annehmen durfte, die
Tachometeranzeige habe korrekt funktioniert, musste sie auch den vom Beschwerdeführer
anerbotenen Beweis der Genauigkeit seiner Mobil-Applikation nicht abnehmen. Darin liegt
weder eine Verletzung des rechtlichen Gehörs noch des Anspruchs auf ein faires Verfahren.

E. 1.3.5
Angesichts der fehlenden Notwendigkeit von Abklärungen zur Tachometergenauigkeit
kann offen bleiben, ob die Vorinstanz verfahrensrechtliche Bestimmungen, insbesondere
Art. 349 StPO , verletzt, indem sie die Abklärungen nicht selber vornahm, sondern an die
Staatsanwaltschaft delegierte. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers fehlt es an
der Erheblichkeit der behaupteten Rechtsverletzung für den Verfahrensausgang (oben E.
1.2.2).

E. 2
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang hat der
Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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